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Regeste

Sistierung des Verfahrens: Die Staatsanwaltschaft kann eine Untersuchung gestützt auf Art.
314 Abs. 1 lit. a StPO namentlich sistieren, wenn die Täterschaft unbekannt ist. Vor der
Sistierung hat die Staatsanwaltschaft jedoch alle Untersuchungshandlungen vorzunehmen,
die zur Identifikation des Täters führen könnten (E. 3.1). Wird eine Einladung zur
Einvernahme nicht entsprechend der Vorschrift von Art. 85 Abs. 2 StPO durch
eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zugestellt,
ist es der Staatsanwaltschaft mangels Gewissheit über die Zustellung nicht gestattet,
anzunehmen, die betreffende Person leiste der Einladung keine Folge (E. 3.3.1.2 und
3.3.1.3). Ein Missbrauch der erleichterten Bewegungsfreiheit im Schengenraum durch
grenzüberschreitend tätige Kriminelle ist zu verhindern. Entsprechend sind die
mannigfaltigen Möglichkeiten zur Rechtshilfe auszuschöpfen (E. 3.3.2.1).

Erwägungen

E. 1
Eine Sistierungsverfügung der Staatsanwaltschaft kann innert zehn Tagen schriftlich und
begründet bei der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, mit
Beschwerde angefochten werden (Art. 314 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO und
Art. 396 Abs. 1 StPO sowie § 15 Abs. 2 EG StPO). Die Person oder die Behörde, die
Beschwerde erhebt, hat aufgrund von Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 385 Abs. 1 lit. a-c
StPO genau anzugeben, welche Punkte des Entscheides sie anficht, welche Gründe einen
anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft. Die
Beschwerdebegründung hat sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheides
auseinanderzusetzen und die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe zu nennen, die
einen anderen Entscheid nahelegen (BGer 6B_1532/2022 vom 8. Februar 2023 E. 3;
Guidon , Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 396 N 9c; Calame , Commentaire
romand CPP, 2. Aufl. 2019, Art. 385 N 21). Vorliegend hat der Beschwerdeführer
anlässlich der Anzeigeerstattung am 21. Oktober 2022 Strafantrag gestellt und sich somit
als Privatkläger konstituiert. Er ist daher Partei und folglich zur Beschwerde legitimiert. Die
weiteren Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass und sind erfüllt,
weshalb ohne Weiteres auf die form- und fristgerechte Beschwerde einzutreten ist. 2.1. Die
Staatsanwaltschaft führt zur Begründung der angefochtenen Sistierungsverfügung im
Wesentlichen aus, A. habe angegeben, dass die Täterschaft aus einer männlichen und zwei
weiblichen Personen bestanden habe. E. soll vom Wohnzimmer aus einen roten Kleinwagen
(mutmasslich einen Renault oder einen Fiat) mit dem Kennzeichen 1. gesehen haben. Ein
junger Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt, sei beim roten Kleinwagen gewesen und habe
den Anschein erweckt, auf dem Parkplatz vor dem G. in B. auf etwas zu warten. Sie habe
den roten Kleinwagen erstmals um zirka 15:30 Uhr und letztmals um 16:30 Uhr auf diesem



Parkplatz wahrgenommen, sie habe diesen jedoch nicht wegfahren sehen. F. habe
seinerseits bekundet, auf dem Nachhauseweg beim G. einen roten Personenwagen mit
einem deutschen Kennzeichen gesehen zu haben. Dies sei ein paar Minuten vor 16:09 Uhr
gewesen. Ein paar Minuten nach 16:22 Uhr sei der Personenwagen mit dem deutschen
Kennzeichen in Richtung H. weggefahren. Ihm sei dabei aufgefallen, dass der
Personenwagen zweimal angehalten habe, wobei zuerst zwei Personen und beim zweiten
Halt eine Person zugestiegen seien. Danach sei der Personenwagen zügig in Richtung H.
davongefahren. F. sei der Meinung, es seien drei männliche Personen gewesen, die in das
rote Fahrzeug eingestiegen seien. Abklärungen zum roten Kleinwagen mit dem deutschen
Kennzeichen 1. hätten ergeben, dass I. Halterin sei. Diese habe auf telefonische Anfrage
angegeben, dass sie ihren Renault (1. ) ihrem Enkel D. ausgeliehen habe. D. sei dreimal als
Auskunftsperson zur Einvernahme eingeladen worden, jedoch nicht zu den Terminen
erschienen. Ob er das Fahrzeug am 21. Oktober 2022 gelenkt habe, könne somit nicht
geklärt werden. Ein konkreter Tatverdacht hinsichtlich seiner Beteiligung am Angriff zum
Nachteil des Beschwerdeführers liege demzufolge nicht vor, weshalb keine
Zwangsmassnahmen gegen ihn angeordnet werden könnten. Aus den Akten ergebe sich,
dass die Täterschaft trotz umfangreicher Abklärungen bislang nicht habe ermittelt werden
können. Weitere Ermittlungsansätze lägen nicht vor. 2.2. Der Beschwerdeführer rügt in
seiner Beschwerde zusammengefasst insbesondere, dass gemäss festgestelltem Sachverhalt
ausser Frage stehe, dass es zu einer Straftat gegen seine körperliche Integrität gekommen
sei. Dieser mehr als hinreichende Tatverdacht habe sich offensichtlich bereits dahingehend
verdichtet, dass eine konkrete Person als an der Straftat beteiligte Person in Frage komme.
Habe D. nämlich den fraglichen roten Personenwagen gelenkt –wofür offenbar gewichtige
Hinweise vorlägen – so habe er im Mindesten massgeblich an der Ausführung des Delikts
mitgewirkt, indem er die Mitangreifer zum Tatort hin- und wieder weggefahren habe. Es
bestehe damit der hinreichende bzw. dringende Tatverdacht, dass D. als Mittäter zu
qualifizieren sei und eine entsprechende Verurteilung als wahrscheinlich erscheine. Der
mutmassliche Lenker, D. , habe offenbar gleich dreimal einer Vorladung nicht Folge
geleistet. Da ein hinreichender Tatverdacht vorliege und D. seiner Erscheinungspflicht
(mehrfach) nicht nachgekommen sei, seien die Voraussetzungen für eine polizeiliche
Vorführung grundsätzlich gegeben. Auch sei eine polizeiliche Vorführung
verhältnismässig. Denn angesichts des dreifachen Fernbleibens von D. stünden keine
milderen Mittel mehr zur Verfügung; eine polizeiliche Vorführung erweise sich damit als
erforderlich. Zudem stehe mit dem Tatvorwurf des Angriffs nach Art. 134 StGB, welcher
mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sei, die Abklärung einer schwerwiegenden
Straftat im Raum. Angesichts der Schwere der Straftat überwögen die öffentlichen
Interessen den individuellen Grundrechten der von der Zwangsmassnahme betroffenen
Person klarerweise, womit sich die polizeiliche Vorführung auch als verhältnismässig im
engeren Sinne erweise. Demnach sei das Strafverfahren gegen D. fortzuführen und dieser
sei – falls noch nicht erfolgt – unter Hinweis auf die Säumnisfolgen des Fernbleibens
vorzuladen oder gleich direkt polizeilich vorzuführen. 3.1 Die Strafbehörden klären von
Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen
Tatsachen ab (Art. 6 Abs. 1 StPO). Sie sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein
Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten
hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden (Art. 7 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft
leitet das Vorverfahren, verfolgt Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erhebt
gegebenenfalls Anklage und vertritt die Anklage (Art. 16 Abs. 2 StPO). Sie kann eine



Untersuchung sistieren, namentlich wenn die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt ist
oder andere vorübergehende Verfahrenshindernisse bestehen (Art. 314 Abs. 1 lit. a StPO).
Der Täter ist unbekannt, wenn die Staatsanwaltschaft nicht über Informationen verfügt, die
es erlauben, ihn mit seinem Namen zu identifizieren. Vor der Sistierung hat die
Staatsanwaltschaft alle Untersuchungshandlungen vorzunehmen, die zur Identifikation des
Täters führen könnten ( Grodecki / Cornu , Commentaire romand CPP, a.a.O., Art. 314 N
5). Ein vorübergehendes Verfahrenshindernis liegt etwa vor, wenn ein wichtiger Zeuge für
längere Zeit landesabwesend oder dieser bzw. die beschuldigte Person wegen Krankheit für
längere Zeit nicht einvernahmefähig ist ( Bosshard / Landshut , Zürcher Kommentar StPO,
3. Aufl. 2020, Art. 314 N 9). Vor der Sistierung erhebt die Staatsanwaltschaft die Beweise,
deren Verlust zu befürchten ist. Ist die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt, so leitet
sie eine Fahndung ein (Art. 314 Abs. 3 StPO). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine
Sistierung zu verfügen ist, kommt der Staatsanwaltschaft ein gewisser Ermessensspielraum
zu. Das Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 5 StPO) setzt der Sistierung der
Strafuntersuchung Grenzen. Das Gebot wird verletzt, wenn die Staatsanwaltschaft das
Strafverfahren ohne objektiven Grund sistiert. Die Sistierung hängt von einer Abwägung
der Interessen ab. Sie ist mit Zurückhaltung anzuordnen. Im Grenz- oder Zweifelsfall geht
das Beschleunigungsgebot vor (vgl. zum Ganzen: BGE 130 V 90 E. 5; BGer 1B_318/2020
vom 11. März 2021 E. 2.3; 1C_188/2019 vom 17. September 2019 E. 2.2). 3.2 Zunächst
fragt sich, ob im Zusammenhang mit dem beanzeigten Vorfall zumindest ein
rechtsgenügender Tatverdacht wegen Angriffs besteht. 3.2.1. Eine formelle
Eröffnungsverfügung eines Strafverfahrens wegen Angriffs findet sich in den Akten der
Staatsanwaltschaft nicht. In diesem Zusammenhang sei jedoch daran erinnert, dass eine
Strafuntersuchung als eröffnet gilt, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straf-fall zu
befassen beginnt. Einer Eröffnungsverfügung kommt mithin lediglich deklaratorische
Wirkung zu (vgl. BGE 143 IV 397 E. 3.4.2; 141 IV 20 E. 1.1.4; BGer 6B_1496/2020 vom
16. Dezember 2021 E. 4.5.2). Im vorliegenden Fall bestand bereits aufgrund des
Polizeirapports vom 18. November 2022 ein hinreichender Tatverdacht wegen Angriffs
(Art. 134 StGB) und einfacher Körperverletzung zum Nachteil von A. (Art. 123 StGB).
Spätestens mit der Vorladung vom 8. März 2023 des Zeugen F. eröffnete die
Staatsanwaltschaft (zumindest materiell) ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen
Angriffs (vgl. BGE 141 IV 20 E. 1.1.4; BGer 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E.
2.3.2). Davon ist umso mehr auszugehen, als die Staatsanwaltschaft zu Beginn der
Einvernahme vom 16. März 2023 F. darauf hingewiesen hat, dass er im Strafverfahren
gegen Unbekannt wegen Angriffs als Zeuge einvernommen werde. 3.2.2. Gemäss dem
Polizeirapport vom 18. November 2022 soll der Beschwerdeführer am Freitag, den 21.
Oktober 2022 zwischen 16:22 und 16:24 Uhr, unterhalb des C. in B. von drei Personen
angegriffen worden sein. Aufgrund der Aussagen von E. und F. bestehen konkrete
Hinweise darauf, dass in unmittelbarer Tatortnähe und -zeitnähe das Fahrzeug mit dem
deutschen Kontrollschild 1. auf dem G. parkplatz in B. geparkt war (Einvernahme von E.
vom 24. Oktober 2022 durch die Polizei Seite 2; Einvernahme von F. vom 16. März 2023
durch die Staatsanwaltschaft Seite 2). Nach den Angaben von E. soll bei bzw. hinter diesem
Fahrzeug ein nervös wirkender Mann gewartet haben. Dieser Mann soll 20 bis 30 Jahre alt
und 1,79 bis 1,83 m gross gewesen sein (Einvernahme von E. vom 24. Oktober 2022 durch
die Polizei Seite 2). Gestützt auf die Depositionen von F. ergibt sich zudem, dass dieses
Fahrzeug unmittelbar nach der beanzeigten Tat vom G. parkplatz in B. weggefahren ist,
nach einer Fahrstrecke von nur gerade 20 Metern auf der Strasse angehalten hat und zwei



Personen zugestiegen sind, und dass das Fahrzeug nach weiteren zehn Metern und nach
einem abrupten Bremsen wiederum angehalten hat, um eine dritte Person einsteigen zu
lassen. Das Fahrzeug soll sich anschliessend zügig Richtung H. entfernt haben
(Einvernahme von F. vom 16. März 2023 durch die Staatsanwaltschaft Seite 2). Ausserdem
konnte aufgrund der Abklärungen der Polizei festgestellt werden, dass I. Halterin des
besagten Fahrzeugs mit dem deutschen Kontrollschild 1. ist. I. gab am 2. November 2022
nach Unterrichtung über den beanzeigten Vorfall an, dass ihr Fahrzeug von ihrem Enkel, D.
, gefahren werde. Dieser absolviere eine Lehre in J. und wohne in K. /Deutschland
(Polizeirapport vom 18. November 2022 Seite 5 f.). Im Weiteren fällt auf, dass das von E.
beschriebene Signalement des hinter dem verdächtigen Fahrzeug wartenden Manns
grundsätzlich zu dem in der Identitätskarte von D. mit der Nummer 2. festgehaltenen
Signalement passt. Ferner konnte festgestellt werden, dass D. in Deutschland mehrfach,
teilweise einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist (Polizeiliche Aktennotiz vom
11. Januar 2023). Aufgrund der dargestellten Umstände besteht ohne Weiteres der
dringende Verdacht, dass D. der Täterschaft des beanzeigten Angriffs das hierfür benutzte
Fahrzeug für die Hinfahrt an den Tatort und die Rückkehr von dort mindestens zur
Benutzung überlassen hat. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Gehilfenschaft im Sinne
von Art. 25 StGB vorliegt, wenn die objektive Mitwirkung an der Tat eines andern sich auf
einen untergeordneten, vom Gesetz nicht bereits als selbständiges Delikt erfassten Beitrag
beschränkt (BGE 133 IV 187 E. 3.2). Nach der Rechtsprechung wird Gehilfenschaft etwa
angenommen, wenn der Mitwirkende nicht selber an der Tatführung teilnimmt, aber ein
Fahrzeug für die Durchführung der Tat zur Verfügung stellt, „Schmiere steht“ oder
telefonisch wesentliche Wahrnehmungen an die ausführende Täterschaft übermittelt (vgl.
BGE 113 IV 90 E. 2a; OGer ZH SB160519 vom 9. März 2017 E. 4.3.1). Aufgrund des
mutmasslichen Zurverfügungstellens des fraglichen Fahrzeugs durch D. an die Täterschaft
besteht der dringende Verdacht gegen den Letzteren (mindestens) wegen Gehilfenschaft
zum Angriff. Die Staatsanwaltschaft bestätigt in ihrer Stellungnahme vom 3. Mai 2024, die
Deposition von I. , wonach sie ihr Fahrzeug mit dem deutschen Kontrollschild 1. ihrem
Enkel D. überlassen habe und somit davon auszugehen sei, D. habe zumindest im
November 2022 über das Fahrzeug seiner Grossmutter verfügen können. Die
Staatsanwaltschaft macht indes geltend, gestützt auf die Angaben der Grossmutter von D.
lasse sich nicht nachweisen, dass dieser das Fahrzeug mit dem deutschen Kontrollschild 1.
am 21. Oktober 2022 gelenkt habe. Dieses offenkundig zur Entkräftung des Tatverdachts
vorgetragene Argument erscheint als abwegig. Gemäss dem Polizeirapport vom 18.
November 2022 kontaktierte die Polizei am 3. November 2022 I. . Diese wurde über die
Geschehnisse vom 21. Oktober 2022 in B. ins Bild gesetzt, worauf I. angab, dass „zurzeit“
ihr Personenwagen [mit dem deutschen Kontrollschild 1. ] von D. gefahren werde. Damit
hat I. keineswegs ausgeschlossen, D. ihren Personenwagen nicht schon am 21. Oktober
2022 überlassen zu haben. Im Übrigen wäre die Staatsanwaltschaft, wenn sie während der
Untersuchung tatsächlich Zweifel gehabt hätte, ob I. das fragliche Fahrzeug D. auch am
Tattag zur Verfügung gestellt hat, gehalten gewesen, dies durch eine entsprechende
Befragung von I. zu klären bzw. sie zu fragen, aus welchem Grund sich ihr Personenwagen
am Tattag in B. befand. Nicht zu verfangen vermag sodann auch der von der
Staatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme vom 3. Mai 2024 nachgeschobene Einwand, es
sei fraglich, ob die Beobachtungen von E. und F. überhaupt im Zusammenhang mit dem
Angriff auf den Beschwerdeführer stünden, habe der Beschwerdeführer klar zu Protokoll
gegeben, dass zwei Frauen am Angriff auf ihn beteiligt gewesen seien, während F. der



Meinung sei, dass drei männliche Personen in den Kleinwagen zugestiegen seien. Hierzu ist
darauf hinzuweisen, dass F. am 16. März 2023 und damit erst knapp fünf Monate nach dem
beanzeigten Vorfall durch die Staatsanwaltschaft einvernommen worden ist. Während der
Befragung sprach er zunächst nur davon, dass zwei Personen und danach eine weitere
Person in das fragliche Fahrzeug eingestiegen seien. Erst gegen Ende der Einvernahme
äusserte er sich auf ausdrückliche Frage der Staatsanwaltschaft zum Geschlecht dieser
Personen. Wörtlich gab er zu Protokoll: „Ich war der Meinung, aber kann das eben nicht
beschwören, dass es drei männliche junge Personen waren. Das war was ich für mich
dachte. Ich glaube der Vater fragte mich dann, ob noch eine weibliche Person dabei war und
dann fing ich etwas an zu zweifeln, ob allenfalls eine weibliche Person unter diesen
Personen, die dem Wagen zugestiegen sind, darunter war. Aber ganz ehrlich, spontan hätte
ich gesagt, drei junge männliche Personen“. F. hat somit seine Unsicherheit betreffend das
Geschlecht der fraglichen drei Personen klar zum Ausdruck gebracht. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass das Erinnerungsvermögen im Verlauf der Zeit einer natürlichen
Verblassungstendenz unterliegt ( Bender / Nack / Treuer , Tatsachenfeststellung vor
Gericht, 4. Aufl. 2014, S. 28 ff. N 115 ff.). Vor diesem Hintergrund ist die dargestellte
Differenz in den Aussagen nicht geeignet, den dringenden Verdacht gegen D. (mindestens)
wegen Gehilfenschaft zum Angriff auszuräumen. 3.3 Nachstehend bleibt aufgrund dieses
Zwischenergebnisses zu prüfen, ob die von der Staatsanwaltschaft in der angefochtenen
Verfügung angeführte Begründung für eine Sistierung des gegenständlichen Strafverfahrens
zulässig ist. 3.3.1.1. Die Staatsanwaltschaft hat sich damit begnügt, die Ermittlungsansätze
als erschöpft anzusehen, weil der mögliche Fahrer des verdächtigen Personenwagens, D. ,
trotz dreimaliger Vorladung zur Einvernahme als Auskunftsperson nicht zu den Terminen
erschienen sei. Im vorliegenden Fall hat die Staatsanwaltschaft D. am 17. März 2023 und
am 30. März 2023 per A-Post eine Vorladung als Auskunftsperson an die Anschrift L.
strasse 3 in K. /Deutschland zugestellt. Nachdem D. auf diese Vorladungen nicht reagiert
hat, hat die Staatsanwaltschaft am 20. November 2023 D. zur Aufenthaltsnachforschung
ausgeschrieben. Diese Ausschreibung legt nahe, dass die Staatsanwaltschaft an der
Richtigkeit der vorgenannten Anschrift gezweifelt hat. Am 13. Januar 2024 konnte D. am
Grenzübergang des Bahnhofs in J. angehalten werden. Bei der Überprüfung von D. ergab
sich alsdann, dass sich sein Domizil am N.

E. 4
Abschliessend bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des
Beschwerdeverfahrens zu befinden.

E. 4.1
Die Kosten- und Entschädigungsfolgen im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach
Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Nachdem der
Beschwerdeführer vorliegend obsiegt, sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr.
1'050.− (bestehend aus einer Beschlussgebühr von Fr. 1'000.− und Auslagen von pauschal
Fr. 50.−) auf die Staatskasse zunehmen. Dem Beschwerdeführer ist folglich die erbrachte
Sicherheitsleistung von Fr. 750.− zurückzuerstatten.

E. 4.2
Entschädigungsansprüche im Rechtsmittelverfahren richten sich gemäss Art. 436 Abs. 1
StPO nach den Bestimmungen von Art. 429 - 434 StPO und damit nach dem Ausgang des
Rechtsmittelverfahrens (BGE 142 IV 163 E. 3.2.2; BGer 6B_1028/2021 vom 3. April 2023



E. 1.1). Demnach hat der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf eine angemessene
Entschädigung. Vorliegend macht der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers,
Rechtsanwalt Dr. iur. Markus Zollinger, mit Honorarnote vom 8. Juni 2024 für seine
Bemühungen im Beschwerdeverfahren ein Honorar von Fr. 1'586.37 (5,87 Std. à Fr. 250.−,
MWST Fr. 118.87) geltend. Angesichts der Komplexität des vorliegenden Falls im
mittleren Bereich ist der Stundenansatz praxisgemäss auf angemessene Fr. 230.− pro
Stunde herabzusetzen (KGer BL 470 23 35 vom 17. Mai 2023 E. 5.2). Somit ist dem
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers für das Beschwerdeverfahren eine
Parteientschädigung von Fr. 1’459.45 (inklusive 8.1 % MWST) aus der Staatskasse zu
entrichten.
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